
 

Verhaltenscodex  

der Gleitschirm-Fliegerinnen und Flieger im Alpstein 
 
Die Gleitschirm-Pilotinnen und Piloten stehen für einen gesunden, respektvollen und fairen 
Sport. Sie bekennen sich zum «Verhaltenscodex der Gleitschirm-Fliegerinnen und Flieger im Alp-
stein» als Grundlage für den Erhalt des wunderschönen Fluggebietes Alpstein. 
 
1. Wir fliegen mit Respekt, gutem Verhalten und Anstand, um so unsere Fluggebiete zu  

erhalten.  

2. Wir nutzen nur die offiziellen Start- und Landeplätze, und entrichten die Start- und Lande-
platzgebühren. 

3. Wir respektieren Flugverbotszonen, Wildschutzzonen und Naturschutzgebiete. 

4. Wir hinterlassen die Start- und Landeplätze sauber nehmen unseren eigenen Müll wieder 
nach Hause. 

5. Wir pflegen einen respektvollen Umgang mit Landwirtinnen und Landwirte, Anwohnende 
und Bahnen – sie sind die wichtigsten Partner für den Erhalt eines Fluggebietes. 

6. Wir nutzen die öffentlichen Parkplätze oder die offiziell zum Parkieren ausgeschiedenen Flä-
chen. Anwohnende und Landwirtinnen und Landwirte können ihre Zufahrten, Feldwege oder 
Grundstücke frei erreichen. 

7. Wir respektieren die Natur und unsere Mitmenschen, laute Musik oder Musikboxen lassen 
wir zuhause, lautes Johlen oder Geschrei oder andere Verhaltensweisen, die unsere Mitmen-
schen stören könnten, unterlassen wir. 

8. Bei Start- und Landeplätzen sowie in deren Umgebung verhalten wir uns so, dass wir für  
Anwohnende, Landwirtinnen und Landwirte sowie bei den Bahnen willkommen sind. Müs-
sen wir in hohes Gras landen, verlassen wir dieses auf dem kürzesten Weg. Wir vermeiden 
es, Weidezäune niederzutreten oder zu zerstören. 

9. Wir nutzen die öffentlichen Toiletten.  

10. Wir betreiben einen umweltfreundlichen Sport und achten auf Wildtiere, Kühe und Vögel. 

11. Wir respektieren die Häuser, Gärten und Hausdächern von unseren Mitmenschen. 

12. Den FGA-Mitgliedern ist der Erhalt des Fluggebietes sehr wichtig. Sie behalten sich vor,  
Pilotinnen und Piloten wie andere Mitmenschen mit deutlichen Fehlverhalten auf die  
Bedeutung des Erhalts des Fluggebietes hinzuweisen. 

 
Genehmigt an der GV der «Fluggemeinschaft Alpstein» FGA, 28.02.2026 


